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Stellungnahme zum Entwurf eines Bundes- 
gesetzes, mit dem das Hochschulgesetz 2005  
geändert wird 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Unter Berufung auf § 7 Abs 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz 1962, idgF, wird zum 
gegenständlichen Gesetzesentwurf nachfolgende Stellungnahme abgegeben: 
 
§ 12 Abs 9: 
Aufgrund der organisatorischen Struktur sollte dem Hochschulrat auch weiterhin eine 
wesentliche Mitverantwortung in Fragen der Personalauswahl für Institutsleitungen 
zustehen. Die Reduzierung auf eine Stellungnahme zur beabsichtigten Betrauung mit 
der Leitung eines Institutes der Pädagogischen Hochschule durch Beschluss des 
Rektorates erscheint nicht ausreichend.  
 
§§ 13 und 14: 
Es sollten Regelungen für längere oder ständige Verhinderungen von Rektoren und 
Vizerektoren eingefügt werden. Dem Hochschulrat sollte für den Fall der Verhinderung 
eines Funktionsträgers die Möglichkeit einer Betrauung aus dem Bereich des 
Stammpersonals übertragen werden.  
 
§ 18 Abs 5: 
Der Begriff der Lehre wird nun auch auf Fort- und Weiterbildung bezogen. Die Lehre 
erscheint jedoch weiterhin als beinahe ausschließliches Bestimmungsmoment des 
Aufgabenbereiches des Lehrpersonals. Es werden nicht jene spezifischen Tätigkeiten in 
der Fort- und Weiterbildung, die als lehrbezogene Tätigkeiten (zB Coaching von 
Führungskräften, Leitung und Moderation von Veranstaltungen zur FWB usw.) 
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verstanden werden können, berücksichtigt. Diese werden lediglich unter "weitere 
Aufgaben ..." zusammengefasst.  
 
§ 65a Abs 1: 
Der akademische Titel eines Bachelors sollte vorrangig auf die Studiendauer 
(Semesterwochenstunden/Jahr) abgestimmt werden. Da Studierende der früheren 
pädagogischen Akademien wesentlich mehr Semesterwochenstunden nachzuweisen 
hatten als die späteren Studierenden (Akademien-Studiengesetz 1999), und 
Studierenden, die ihre Ausbildung nach dem Akademien-Studiengesetz begonnen und 
in die Pädagogische Hochschule optiert haben (geringeres Nachholkontingent), 
erscheint das Ausmaß des berufsbegleitenden Lehrganges mit 45 ECTS für 
Studierende, die einen Diplompädagogen verliehen erhielten und jetzt einen 
Bachelorgrad erwerben möchten, unverhältnismäßig hoch. 
 
Weiters werden die Stellungnahmen der Fraktion der ÖVP, der SPÖ und der Grünen im 
Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich zur Kenntnis gebracht. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Amtsführende Präsident 
des Landesschulrates für Oberösterreich: 
Fritz Enzenhofer   eh. 
 
 
Anlagen 
 
 
 
 

 

40/SN-134/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 6

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



ÖVP-Fraktion im Gesamtkollegium des Landesschulrates für Oberösterreich 
 
 

Linz, 26. März 2010 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Hochschulgesetz 2005 geändert wird 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 

1. Die Möglichkeit der Nachgraduierung wird ausdrücklich begrüßt. Bezüglich der 
Erhöhung der Durchlässigkeit des Bildungssystems ist jedoch zu prüfen, ob in der 
Praxis der Zugang zu weiterführenden Masterstudiengängen tatsächlich gewährleistet 
ist. Gegenwärtig dürfen an den Pädagogischen Hochschulen lediglich Masterstudien-
gänge zur Weiterbildung (Hochschullehrgänge) angeboten werden, die in den Bereich 
der Teilrechtsfähigkeit fallen und somit mit vergleichsweise hohen Studiengebühren 
verbunden sind. Für das Angebot konsekutiver Masterstudiengänge im öffentlich-
rechtlichen Bereich fehlt die rechtliche Grundlage. Dies könnte im Rahmen der 
geplanten Novelle des Hochschulgesetzes 2005 gesetzlich geregelt werden. 

 
2. Der akademische Titel eines Bachelors sollte vorrangig auf die Studiendauer 

(6 Semesterwochenstunden pro Jahr) abgestimmt werden. Da Studierende der 
früheren pädagogischen Akademien wesentlich mehr Semesterwochenstunden 
nachzuweisen hatten als die später Studierenden (Akademien-Studiengesetz 1999) 
und Studierende, die ihre Ausbildung nach dem Akademien-Studiengesetz begonnen 
und in die Pädagogische Hochschule optiert haben (geringeres Nachholkontingent) 
erscheint das Ausmaß des berufsbegleitenden Lehrganges mit 45 ECTS für 
Studierende, die einen Diplompädagogen verliehen erhielten und jetzt einen 
Bachelorgrad erwerben möchten, unverhältnismäßig hoch. Hier ist eine entsprechende 
Korrektur nach unten dringend vorzunehmen. 

 
Mit besten Grüßen 
 
Walter Wernhart eh 
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Fraktion der Grünen im Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich 
 
 
 
Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes,  
mit dem das Hochschulgesetz 2005 geändert wird 
 
 
Zu §65a Abs 1: 
Die Ermöglichung des Erwerbs des „Bachelor of Education (BEd)“ für AbsolventInnen 
von Lehramtsstudien vor Inkrafttreten des Hochschulgesetzes 2005 ist grundsätzlich 
zu begrüßen. Die im Gesetzesentwurf vorgesehne Möglichkeit der Nachgraduierung 
durch die Absolvierung eines Lehrganges im Ausmaß von 45 ECTS ist aber derart 
unverhältnismäßig hoch, dass zu befürchten ist, dass nur wenige PädagogInnen sich 
für die Absolvierung dieses berufsbegleitenden Lehrganges zur Nachgraduierung 
entscheiden werden. Der Erwerb des „Bachelor of Education“ wird somit vorwiegend 
den AbsolventInnen von Lehramtsstudien nach Inkrafttreten des Hochschulgesetzes 
2005 vorbehalten bleiben, dadurch ebenso Möglichkeiten der Höherqualifizierung. Es 
ist unverständlich, warum der Diplomgrad, der vor Inkrafttreten des 
Hochschulgesetzes 2005 für die erfolgreiche Absolvierung eines Lehramtsstudiums 
verliehen wurde, nicht mit denselben Berechtigungen verbunden sein sollte wie der 
akademische Grad „Bachelor of Education“, zumal es keinen Unterschied in Dauer 
und Umfang der Ausbildung gibt. 
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